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Mission der Mauritius Pensionskasse: 

den Versicherten eine möglichst gute und sichere Vorsorge ermöglichen
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Ziele dieser Veranstaltung

• Sensibilisierung für das Thema Pensionierungsplanung

• Die diesbezüglich wichtigsten Aspekte ansprechen

• Fokus auf Einkommen aus 1. Säule (AHV) und 2. Säule (Pensionskasse)

• Hilfestellung für weiteres Vorgehen / individuelle Pensionierungsplanung
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Pensionierungsplanung

Ein sehr vielschichtiges Thema!

Einnahmenplanung

Ausgaben-/Budgetplanung

Steuerplanung

Ehe- und Erbrecht

Eigenheim-Finanzierung (Hypothek)

Gesundheitsvorsorge (Fitnessprogramm)

Vorsorgeauftrag und Nachlassbestimmungen
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Das Dreisäulensystem

Die Bundesverfassung
Das Drei-Säulen-Prinzip nach Art. 111-113 BV

1. Säule

Existenz-
sicherung

Staatliche Vorsorge

AHV / IV
Ergänzungs-

leistungen

2. Säule

Fortsetzung gewohnter 
Lebenshaltung

Berufliche Vorsorge

2a
Oblig.

BVG/UVG

2b 
Vor-/Über

Oblig.

3. Säule

Individuelle
Ergänzung

Private Selbstvorsorge

3a
Gebundene 

Vorsorge

3b
Freie 

Vorsorge
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Pensionierungsplanung
Die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Wer ist versichert?

• Die ganze Bevölkerung
Die AHV ist eine allgemeine und obligatorische Volksversicherung, die alle Personen 
umfasst, die in der Schweiz wohnen oder erwerbstätig sind.

• Obligatorisch bei der AHV versichert sind:

• Frauen und Männer, die in der Schweiz erwerbstätig sind und auch Grenzgänger 
und Gastarbeiter

• Personen, die in der Schweiz wohnen, also auch Kinder und Nichterwerbstätige, 
wie Studierende, Invalide, Rentner und Rentnerinnen, Hausfrauen und 
Hausmänner

29.10.2025



Pensionierungsplanung
Die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Wer bezahlt wie AHV-Beiträge?

• Alle versicherten Personen bezahlen Beiträge. 
Beitragspflichtig sind alle Personen, die bei der AHV versichert sind, mit Ausnahme 
der Kinder. Sie sind zwar versichert und damit leistungsberechtigt (Kinder- und 
Waisenrenten), ohne jedoch selbst beitragspflichtig zu sein. 

• Beiträge der Arbeitnehmer werden vom Arbeitgeber bei jeder Lohnzahlung 
abgezogen und zusammen mit dem Beitrag des Arbeitgebers an die Ausgleichskasse 
überwiesen. 

• Die Beiträge der Nichterwerbstätigen werden auf Grund des Ersatzeinkommens und 
Vermögens berechnet. 

• Der Beitrag von verheirateten Personen ohne Erwerbseinkommen gilt als bezahlt, 
wenn der erwerbstätige Ehepartner auf sein Einkommen mindestens den doppelten 
Mindestbetrag (Aktuell im 2025: CHF 1’060 im Jahr) der AHV entrichtet. 

29.10.2025



Pensionierungsplanung
Die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Wie lange dauert die Beitragspflicht?

• Erwerbstätige entrichten ab dem 1. Januar nach dem 17. Geburtstag bis zur Aufgabe 
der Erwerbstätigkeit. Für Personen im Referenzalter gelten besondere Bestimmungen. 

• Nichterwerbstätige entrichten Beiträge ab dem 1. Januar nach dem 20. Geburtstag bis 
zum Erreichen des Referenzalters. 

• Erwerbstätige Rentner und Rentnerinnen, welche bereits das Referenzalter erreicht 
haben und weiterhin erwerbstätig sind, bezahlen weiterhin Beiträge. Es existiert 
jedoch ein Freibetrag von CHF 16’800 pro Jahr und pro Arbeitsverhältnis. Nur jener 
Teil des Erwerbseinkommens, der den Freibetrag übersteigt, ist beitragspflichtig. 
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Die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Welche Leistungen sind bei der AHV versichert?

• Altersrenten und Kinderrenten

• Hinterlassenenrenten ( Witwen- und Witwerrenten und Waisenrenten)

• Hilfslosenentschädigung (bei Hilfslosigkeit schweren (CHF 1’008 / Mt.) , 
mittelschweren (CHF 630 / Mt.) oder leichten (CHF 252 / Mt.) Grades)  

→Nur für AHV-versicherte mit Wohnsitz in der Schweiz

• Die AHV erbringt aber weitere Leistungen wie

• Beiträge an Hilfsmittel (z. B. Hörgeräte, Luppenbrillen etc.)

• Beiträge an die Spitex und andere gemeinnützige Institutionen der Altershilfe (Pro 
Senectute, Schweizerisches Rotes Kreuz etc.)
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Die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Wie berechnet sich die Altersrente aus der 1. Säule?

• Die Berechnungselemente für Altersrenten sind:

• Anrechenbare Beitragsjahre, und

• die Erwerbseinkommen (auch diejenigen während des Rentenvorbezugs), sowie

• die Erziehungs- und Betreuungsgutschriften

Allfällige Erwerbseinkommen nach dem Referenzalter können bei einer 
Neuberechnung nach dem Referenzalter berücksichtigt werden. Unter gewissen 
Voraussetzungen können bei einer unvollständigen Beitragsdauer auch zusätzliche 
Beitragszeiten nach dem Referenzalter angerechnet werden. 

→ Empfehlung: Eine Neuberechnung der Altersrente bei der zuständigen 

     Ausgleichskasse verlangen. 
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Die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Antragsformular für Rentenvorausberechnung bei Weiterarbeit nach dem 
Referenzalter
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Die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Wie berechnet sich die Altersrente aus der 1. Säule?

• Wie wird der Durchschnitt der Erwerbseinkommen berechnet:

• Alle Einkommen werden zusammengezählt. Die Erwerbseinkommen sind auf dem 
Individuellen Konten (IK) jeder Person festgehalten. 

• Was sind Erziehungsgutschriften:

• In Jahren, in denen Sie Kinder unter 16 Jahren hatten, können Ihnen bis zum 
Erreichen des Referenzalters Erziehungsgutschriften angerechnet werden. 

• Die Höhe der Erziehungsgutschriften entspricht der dreifachen jährlichen 
Minimalrente zum Zeitpunkt des Rentenanspruchs (2025: CHF 45’360)

• Bei verheirateten Personen wird die Gutschriften während der Ehe je zur Hälfte 
geteilt.  

 → Erziehungsgutschriften / Betreuungsgutschriften erhöhen somit das    

          massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen
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Die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Wie berechnet sich die Altersrente aus der 1. Säule?

• Was sind Betreuungsgutschriften:

• In Jahren, in denen Sie pflegebedürftige Verwandte betreuen, die leicht erreichbar 
sind und Anspruch auf eine Hilfslosenentschädigung haben, werden Ihnen 
Betreuungsgutschriften angerechnet. 

• Die Höhe der Betreuungsgutschriften entspricht der dreifachen jährlichen 
Minimalrente zum Zeitpunkt des Rentenanspruchs (2025: CHF 45’360)

• Bei verheirateten Personen wird die Gutschriften während der Ehe je zur Hälfte 
geteilt. 

• In Jahren, in denen Anspruch auf Erziehungsgutschriften besteht, werden keine 
Betreuungsgutschriften angerechnet.

→Der Antrag auf Anrechnung von Betreuungsgutschriften muss jährlich für das 
Vorjahr bei der kantonalen Ausgleichskasse am Wohnsitz der betreuten Person 
gestellt werden. 
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Die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Wann erhalte ich eine Vollrente der AHV?

• Eine Vollrente erhalten Versicherte, wenn:

• Sie nach Vollendung des 20. Altersjahres bis zum Referenzalter jedes Jahr 
lückenlos AHV-Beiträge bezahlt haben. (Rentenskala 44)

• Eine Teilrente erhalten Versicherte, wenn:

• eine unvollständige Beitragsdauer besteht. In diesem Fall wird eine Teilrente fällig. 
(Rentenskala 1 – 43)

• Jugendjahre 

• Jugendjahre sind Beitragszeiten ab dem 18. bis zum 20. Altersjahr. Haben Sie bis 
zum 20. Altersjahr Beitragszeiten zurückgelegt, können Ihnen diese als sogenannte 
Jugendjahre für die Auffüllung von eventuell späteren Beitragslücken. 
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Die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Renten- oder Entschädigungsart Maximale 

Jahresrente

Maximale 

Monatsrente

Plafond 

Höchstanspruch in
in CHF in CHF % der Maximalrente

Einfache Altersrente              30’240                 2’520 100%

Altersrente für Ehepaare              45’360                 3’780 150%

Witwen- / Witwerrente              24’192                 2’016 80%

Waisen- und Kinderrente              12’096                 1’008 40%

Vollwaisenrente              18’144                 1’512 60%

Im 2025 beträgt die maximale, einfache AHV CHF 30’240.-, 

die minimale, einfache AHV CHF 15’120.- 
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11. AHV-Reform (seit 01.01.2024 in Kraft)

Ziel: Stabilisierung und Flexibilisierung der AHV

• Referenzalter 65 Jahre für Frauen und Männer in AHV (ab 2025)

• Schrittweise Erhöhung um jeweils drei Monate pro Jahr:

      Jahrgang 1961: 64 Jahre + 3 Monate

  Jahrgang 1962: 64 Jahre + 6 Monate

  Jahrgang 1963: 64 Jahre + 9 Monate

  Jahrgang 1964: 65 Jahre                

• Ausgleichsmassnahmen für Frauen der Übergangsgeneration (1961 bis 1969)

• Für Frauen, die ihre Altersrente nicht vorbeziehen – erhalten einen lebenslangen 
Zuschlag auf der AHV-Rente (abgestuft nach Geburtsjahr und Einkommen)

    (zwischen CHF 25 bis CHF 160 p.m.)

• Für Frauen, die ihre Altersrente vorbeziehen -  tiefere Kürzungssätze
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11. AHV-Reform (seit 01.01.2024 in Kraft)

• Pensionierungszeitpunkt

− Flexible Pensionierung zwischen Alter 63 bis 70 (oder einen Anteil zwischen 20% 
und 80% davon) möglich 

− Der Rentenaufschub muss mind. ein Jahr und kann maximal fünf Jahre betragen. 

• Anreize für die Weiterführung der Erwerbstätigkeit ab 65

− Wahlrecht Anwendung freiwilliger AHV-Freibetrag bis CHF 1'400 p.m. 

− Rentenaufbesserung mit nach dem Referenzalter geleisteten AHV-Beiträgen 
(Neuberechnung der Altersrente)
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11. AHV-Reform (seit 01.01.2024 in Kraft)
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Umsetzung der Initiative für eine 13. AHV-Rente (Volksabstimmung 03/24)

• Die 13. Altersrente soll einmal jährlich im Dezember, erstmals 2026, an alle Bezüger 
und Bezügerinnen einer Altersrente ausbezahlt werden.

• Die 13. Altersrente darf nicht dazu führen, dass jemandem die Ergänzungsleistungen 
(EL) gekürzt oder gestrichen wird. Sie wird deshalb bei der EL-Berechnung explizit 
bei den anrechenbaren Einnahmen ausgeschlossen. 

• Finanziert wird die 13. Altersrente durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,7 
Prozentpunkte (ab 2028). 
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Rentenvorausberechnung bestellen
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Das Dreisäulensystem

Die Bundesverfassung
Das Drei-Säulen-Prinzip nach Art. 111-113 BV
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PK: Aufbau Ihres Altersguthabens durch Spargutschriften und Zins

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Rente = Kapital x UmwandlungssatzKapital inkl.

Zinsertrag

Kapital ohne Zins
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www.mauritiuspensionskasse.ch

PK: Ihre persönlichen Angaben auf einen Blick
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→ www.mauritiuspensionskasse.ch
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Ordentliches Pensionierungsalter

Wichtig: Ordentliches Pensionierungsalter richtet sich zuerst nach dem 
Anstellungsverhältnis (Personalreglement/Arbeitsvertrag). 

Besagt Personalreglement/Arbeitsvertrag, dass Pensionierung für Frauen im 
Alter 64 (oder 65) erfolgt → Pensionierung auch in Pensionskasse mit 64 (65).
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29.10.2025

Umwandlungssatz

Altersrente = Altersguthaben x Umwandlungssatz

Beispiel: Frau, Jahrgang 1961 im Mauritius-Vorsorgeplan, möchte sich im 2025 mit 64 
Jahren pensionieren lassen: → Umwandlungssatz 5.25% 
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Höhe der Altersrente
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Höhe der Altersrente

Versicherungsausweis 
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Wer hat neben Ihnen noch Ansprüche aus PK?

Bei Tod nach Pensionierung

Sie
Altersrente

Kinder < 25
Pensioniertenkinder- und 

Waisenrente: 
15% der Altersrente 

Partner
Partnerrente: 

60% der Altersrente
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Hinterlassenenleistungen vor / nach Pensionierung

2. Menupunkt «Leistungen»
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Hinterlassenenleistungen vor / nach Pensionierung

Versicherungsausweis 

(42% VL)

(AGH)

(12% VL)

HINWEIS 1: Ehepartner MÜSSEN NICHT angemeldet werden

HINWEIS 2: Lebenspartner MÜSSEN von der versicherten Person zu Lebzeiten 
angemeldet werden

HINWEIS 3: Lebenspartner MÜSSEN NICHT im selben Haushalt leben
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Mögliches Vorgehen – berechnen Sie, wie viel Rente Sie brauchen

1. Wie hoch sind meine Kosten nach Pensionierung, um den gewohnten 
Lebensunterhalt zu decken? (Wohnen, Essen, Gesundheit, Mobilität, Kleidung, 
Steuern)
z.B. CHF 4’500.- pro Monat

2. Wie hoch ist meine AHV-Rente?
z.B. CHF 2’000.- pro Monat

3. Meine PK-Rente sollte also mindestens CHF 2’500.- pro Monat (= CHF 4’500.- minus 
CHF 2’000.-) betragen!

4. Falls ich mehr Geld in der PK habe, als für die Finanzierung einer Rente von CHF 
2’500.- pro Monat erforderlich ist kann Rest als Kapital bezogen werden! 
Erforderliches Kapital: CHF 2’500.– x 12 / 5.4% = CHF 555’555!)
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→ www.mauritiuspensionskasse.ch
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Mögliches Vorgehen – berechnen Sie, wie viel Rente Sie brauchen

29.10.2025



Pensionierungsplanung
Wie kann ich meine Altersleistungen aus der PK verbessern?

1. Freiwillige Einkäufe in die Pensionskasse

• Bis zum Tag der Pensionierung möglich

• Freiwillige Einkäufe in Ihre Pensionskasse können Sie vom steuerbaren Einkommen 
abziehen, wenn Sie in den nachfolgenden drei Jahren keinen Kapitalbezug aus Ihrer 
Pensionskasse tätigen

• Bei einem Umwandlungssatz von 5.4% führt ein einmaliger, freiwilliger Einkauf von 
CHF 10’000.- zu einer lebenslänglichen Rentenerhöhung von CHF 540.- pro Jahr (CHF 
45.- pro Monat)

• Bei Interesse schauen Sie in Ihre Pensionskassen-App oder wenden Sie sich an die 
Geschäftsstelle der Mauritius Pensionskasse 
(Telefon: 061 564 56 64, Mail: info@mauritiuspensionskasse.ch)
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Wie kann ich meine Altersleistungen aus der PK verbessern?

2. WEF-Rückzahlung

• Bis zum Tag der Pensionierung möglich

• Mindestens CHF 10’000.- (falls WEF höher ist als CHF 10’000.-)

  

29.10.2025



Pensionierungsplanung
Wie kann ich meine Altersleistungen aus der PK verbessern?

3. Freiwillig höhere Sparbeiträge einzahlen

• Seit dem 01.01.2022 bietet die Mauritius Pensionskasse Wahlsparpläne an

• Jeder Versicherte kann jährlich entscheiden, ob er/sie freiwillig mehr Sparbeiträge 
einzahlen will

  

Die Mauritius Pensionskasse fragt Sie jeweils Ende November an, ob Sie freiwillig 
mehr Sparbeiträge zahlen wollen.
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Wie kann ich meine Altersleistungen aus der PK verbessern?

4. Pensionierung aufschieben

• Statt mit 64/65 in Pension zu gehen noch ein paar Monate/Jahre weiter arbeiten und 
den Altersleistungsbezug aufschieben

• Dadurch erhöhen sich die Altersleistungen stark

• Faustregel: pro Jahr Aufschub erhöht sich die Altersrente lebenslänglich um ca. 7%!
Beispiel: Jahresrente im Alter 64: 20’000.-
                Jahresrente im Alter 65: 21’400.-
                Jahresrente im Alter 66: 22’900.-

  

Hinweis: auch AHV-Bezug kann ganz oder teilweise aufgeschoben werden!
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Vorzeitige Pensionierung 

Einflussfaktoren für tiefere Altersrente

• Längere Rentenbezugsdauer

• Fehlende Altersgutschriften

• Fehlende Zinsen

100%
94%

87%
82%

76%
71%

65 64 63 62 61 60

R
e

n
te

n
h
ö

h
e

 i
n
 P

ro
ze

n
t

Alter

29.10.2025



Pensionierungsplanung
Teilpensionierung, vorzeitige Pensionierung; Pensionsaufschub

Es besteht zudem die Möglichkeit 

• eine Teilpensionierung in 3 Schritten vorzunehmen (mind. 20% Reduktion pro Schritt),

• bei Reduktion des Arbeitspensums nach dem 58. Altersjahr um höchstens 50%, die 
berufliche Vorsorge in der Höhe des bisherigen versicherten Verdienstes aufrecht zu 
erhalten.

• eine AHV-Überbrückungsrente zu beziehen

• Durch den Bezug der AHV-Überbrückungsrente werden die Altersrente und die 
mitversicherten Leistungen lebenslänglich gekürzt. 

• AHV-Überbrückungsrenten können mittels monatlicher Beiträge bzw. 
Einmaleinlagen ganz oder teilweise vorfinanziert werden

• die berufliche Vorsorge bei Erwerbstätigkeit nach dem ordentlichen Rentenalter bis 
zum Alter 70 weiterzuführen.
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Teilpensionierung mit Rentenbezug

P
en

su
m

100%

80% Rente

40% Lohn

Alter 59 60 61 62 63 64 65 66 67 …

Teilpensionierung, vorzeitige Pensionierung; Pensionsaufschub
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Teilpensionierung mit Aufrechterhaltung der Vorsorge

P
en

su
m

100%
Weiterversicherung des bisherigen 

Verdienstes

80% Rente
Reduktion Pensum 
höchstens um 50%

50%

Lohn

Alter 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 …

Teilpensionierung, vorzeitige Pensionierung; Pensionsaufschub
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Aufschub der Pensionierung (auch mit Teilpensionierungsschritten möglich)
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Alter ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 …

Teilpensionierung, vorzeitige Pensionierung; Pensionsaufschub
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Vorteil und Nachteile von Kapital- und/oder Rentenbezug
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Vorteile Rente

• Die Zahlung der Rente erfolgt 
regelmässig. 

• Es bleibt eine Witwen-/Witwerrente bzw. 
Lebenspartnerrente von 60% der 
Altersrente mitversichert.

• Kein Aufwand, kein Risiko und keine 
Verantwortung für die 
Einkommenssicherung (lebenslänglich).

• Die Altersrenten werden nach den 
finanziellen Möglichkeiten der 
Pensionskasse der Teuerung angepasst.

• Das Langleberisiko wird von der 
Pensionskasse getragen.

Vorteil und Nachteile von Kapital- und/oder Rentenbezug

Vorteile Kapitalbezug

• Der nichtverbrauchte Teil des 
Alterskapitals fällt in den Nachlass und 
kommt den Hinterbliebenen zu Gute.

• Amortisation einer bestehenden 
Hypothek, um die 
Lebenshaltungskosten herabsetzen zu 
können.

• Auszahlungstermine können mit 
anderen Auszahlungen koordiniert 
werden (Verhinderung von 
Kumulationen bei Besteuerung).

• Der Kapitalbezug wird einmalig zu 
einem Vorzugssteuersatz besteuert.
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Vorteil und Nachteile von Kapital- und/oder Rentenbezug

Nachteile Rente

• Bei einer kurzen Rentenbezugsdauer 
(frühzeitiger Tod) kommt der 
nichtverbrauchte Teil nicht in den 
Nachlass, sondern verbleibt in der 
Pensionskasse (Solidarität unter den 
Rentenbezügern).

• Die Besteuerung von Rentenleistungen 
erfolgt analog zur Lohnbesteuerung 
(d.h. hohe Steuerbelastung).

Nachteile Kapitalbezug

• Das Kapital muss in Eigenregie (bis ins 
hohe Alter) verwaltet und bewirtschaftet 
werden. 

• Der Kapitalverzehr muss derart 
erfolgen, dass das Kapital bis zum 
Lebensende reicht.

• Die Verwaltung von privatem Vermögen 
ist in der Regel, wenn es tatsächlich 
ertragsreich angelegt werden soll, teurer 
als in einer Pensionskasse.

• Der Anspruch auf Teuerungsausgleich 
entfällt vollumfänglich.

• Das Langleberisiko muss vom 
Versicherten getragen werden.
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Frühzeitig planen ist sehr wichtig!

(61)/62
Letztmöglicher 

freiwilliger, 
steuerbefreiter Einkauf 

bei Kapitaloption

Sperrfrist für Kapitalbezug 3 Jahre

heute (64)/65
Pensionierung

Anmeldung 
Kapitaloption

Anmeldung 
Lebenspartner

Bedarf abklären und 
allfällige Vorsorgelücken 

schliessen
1 Monat
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Auswanderung nach Pensionierung

• Renten unterliegen der Quellensteuer

• Steuerliche Situation im neuen Wohnsitzland abklären

• Sichere Rente in CHF (statt einmaliges Kapital) kann viel wert sein!

• Krankenkasse in der Schweiz weiter führen lohnt sich

• Bankspesen beachten

• Lebensnachweis beibringen
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• Machen sie ihre Pensionierungsplanung zusammen mit ihrem Partner

• Erstellen sie eine Ausgaben-/Budgetplanung nach Pensionierung

 ACHTUNG: Steuern nicht vergessen!

• Erstellen sie eine Einnahmenplanung nach Pensionierung (AHV, PK, Säule 3a, Erspartes, 
Erb …)

 → Sie sehen, wie hoch die Leistungen aus Ihrer PK sein sollten …

 → wann kann/möchte ich mich pensionieren lassen?

• Klären sie mit ihrer Bank die Finanzierung ihres Eigenheims

 → beziehe ich Rente oder Kapital oder eine Mischung davon?

• Befassen Sie sich auch mit den anderen wichtigen Themen wie Gesundheitsvorsorge, 
Nachlassplanung, Steuern etc.

• Je nach Region gibt es unterschiedliche Angebote, um diese Themen zu vertiefen und 
entsprechende Unterstützung anzufordern

Wie weiter?
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Herzliche Dank für Ihre Aufmerksamkeit

 Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Steuern in den Pensionierungshafen!

 Gerne helfen wir beim Lotsen und stehen Ihnen bei Fragen zur Verfügung.

Emailadresse: info@mauritiuspensionskasse.ch

Telefon: +41 (0) 61 564 56 64

Homepage: www.mauritiuspensionskasse.ch
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Disclaimer

Haftung für die Inhalte

Diese Präsentation wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem 
können die Urheber nicht für die Fehlerfreiheit und die Genauigkeit der enthaltenen 
Informationen von Dritten garantieren. Die Beratungsgesellschaft für die zweite Säule 
AG schliesst jegliche Haftung für Schäden aus, die direkt oder indirekt aus oder bei 
Verwendung dieser Präsentation entstehen könnten. Ausserdem behält sie sich das Recht 
vor, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten 
Informationen vorzunehmen.
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